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Versteigerungsgewerbe - Erlaubnis beantragen

Sie möchten gewerbsmäßig fremde bewegliche Sachen, fremde Grundstücke oder fremde 
Rechte versteigern? Dafür benötigen Sie eine Erlaubnis. Näheres erfahren Sie hier.

Basisinformationen

Wenn Sie gewerbsmäßig fremde bewegliche Sachen, fremde Grundstücke oder fremde 
Rechte versteigern möchten, benötigen Sie die Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die 
Erlaubnis kann (auch nachträglich) mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum 
Schutze der Allgemeinheit, der Auftraggeber oder der Bieter erforderlich ist.

Keine Erlaubnispflicht besteht für: 

Verkäufe, die nach gesetzlicher Vorschrift durch Kursmakler oder durch die hierzu 
öffentlich ermächtigten Handelsmakler vorgenommen werden, 
Versteigerungen, die von Behörden oder von Beamten oder Beamtinnen 
vorgenommen werden, oder 
Versteigerungen, zu denen als Bieter nur Personen zugelassen werden, die Waren 
der angebotenen Art für ihren Geschäftsbetrieb ersteigern wollen.

Sie haben einen Rechtsanspruch auf die Erteilung der beantragten Erlaubnis, sofern kein 
Versagungsgrund (Unzuverlässigkeit oder ungeordnete Vermögensverhältnisse) vorliegt.

Die Erlaubnis kann natürlichen und juristischen Personen erteilt werden. Bei 
Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit (zum Beispiel OHG, KG) ist 
eine Erlaubnis für jede/n geschäftsführende/n Gesellschafter oder Gesellschafterin 
erforderlich; dies gilt auch hinsichtlich der Kommanditisten, sofern sie 
Geschäftsführungsbefugnis besitzen und damit als Gewerbetreibende anzusehen sind. 
Bei juristischen Personen (zum Beispiel GmbH, AG) wird die Erlaubnis der juristischen 
Person erteilt. Bezüglich der Zulassungsvoraussetzungen ist grundsätzlich auf die 
vertretungsberechtigten Personen abzustellen, wobei sämtliche vertretungsberechtigte 
Personen die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen müssen.

Die Erlaubnis ist personengebunden, das heißt Sie können weder eine auf Ihren Namen 
lautende Erlaubnis auf eine andere Person übertragen, noch kann eine andere Person 
eine auf seinen Namen lautende Erlaubnis auf Sie übertragen. 
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Voraussetzungen

Damit Ihnen die Erlaubnis erteilt werden kann, müssen Sie: 

persönlich zuverlässig sein,   
geordnete Vermögensverhältnisse haben.

Ablauf
Wenn Sie den Antrag gestellt haben und alle Unterlagen vollständig vorliegen, prüft 
die zuständige Stelle, ob Sie alle Voraussetzungen erfüllen.
Wenn Sie alle Voraussetzungen erfüllen, erhalten Sie die Erlaubnis.
Sie dürfen mit der Tätigkeit erst beginnen, wenn Sie die Erlaubnis erhalten haben. 
Gleichzeitig mit dem Beginn der Tätigkeit ist das Gewerbe bei der für 
Gewerbeanzeigen zuständigen Stelle anzuzeigen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle.

Weitere Hinweise

Dem Versteigerer ist verboten: 

selbst oder durch einen anderen auf seinen Versteigerungen für sich zu bieten oder 
ihm anvertrautes Versteigerungsgut zu kaufen, 
Angehörigen oder seinen Angestellten zu gestatten, auf seinen Versteigerungen zu 
bieten oder ihm anvertrautes Versteigerungsgut zu kaufen, 
für einen anderen auf seinen Versteigerungen zu bieten oder ihm anvertrautes 
Versteigerungsgut zu kaufen, es sei denn, dass ein schriftliches Gebot des anderen 
vorliegt, 
bewegliche Sachen aus dem Kreis der Waren zu versteigern, die er in seinem 
Handelsgeschäft führt, soweit dies nicht üblich ist, 
Sachen zu versteigern, an denen er ein Pfandrecht besitzt oder soweit sie zu den 
Waren gehören, die in offenen Verkaufsstellen feilgeboten werden und die 
ungebraucht sind oder deren bestimmungsmäßiger Gebrauch in ihrem Verbrauch 
besteht.  

Zuwiderhandlungen gegen diese Verbote werden als Ordnungswidrigkeit geahndet. 
Darüber hinaus können solche Zuwiderhandlungen auch zum Widerruf der 
Versteigerererlaubnis führen, wenn aus ihnen auf den Wegfall der Zuverlässigkeit des 
Versteigerers zu schließen ist.  

Einzelhändler und Hersteller von Waren dürfen ihre Waren an den Letztverbraucher 
grundsätzlich nicht versteigern.  

Wer ohne die erforderliche Erlaubnis fremde bewegliche Sachen, fremde Grundstücke 
oder fremde Rechte versteigert oder gegen eine vollziehbare Auflage verstößt, handelt 
ordnungswidrig und kann mit einem Bußgeld geahndet werden

Rechtsbehelf: 
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Widerspruch
verwaltungsgerichtliche Klage

Benötigte Unterlagen
Personalausweis oder Reisepass (Kopie)
Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltstitel (Kopie)
Nachweis zur unternehmerischen Rechtsform:  

Unternehmenssitz in Deutschland: bei eingetragenen Unternehmen aktueller 
Registerauszug, ansonsten der Gesellschaftsvertrag bzw. die Satzung
Unternehmenssitz im Ausland: Dokumente aus diesem Land, die die Rechtsform 
nachweisen. 

Persönliche Zuverlässigkeit:      
Wohnsitz in Deutschland: Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde, 
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei Behörden
Wohnsitz im Ausland: Dokumente aus Ihrem Heimatland zur persönlichen 
Zuverlässigkeit zur Ausübung der gewünschten Dienstleistung.

Geordnete Vermögensverhältnisse:  
Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts  
Auskunft des Insolvenzgerichts, ob Verfahrenseröffnung vorliegt (sogenannte 
Negativbescheinigung)

Zuständige Stellen

5.02 Gewerbeangelegenheiten - Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen 
und Transformation

+49 421 361-0
Katharinenklosterhof 3, 28195 Bremen
gewerbe@wht.bremen.de

Gebühren / Kosten

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Die Erlaubnis muss vor Betriebsbeginn erteilt sein, eine rechtzeitige Antragstellung (einige 
Wochen vor beabsichtigtem Betriebsbeginn) ist daher erforderlich.

Wenn Sie eine Erlaubnis für eine Tätigkeit als Versteigerer beantragt haben, gilt die 
Erlaubnis als erteilt, wenn die Behörde nicht innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach 
Eingang der vollständigen Unterlagen über Ihren Antrag entschieden hat.

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/abteilung-5-gewerbeangelegenheiten-die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/5-02-gewerbeangelegenheiten-die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation-125290
mailto:gewerbe@wht.bremen.de
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Den Beginn der Tätigkeit müssen Sie auch der für Gewerbeanzeigen zuständigen Stelle 
anzeigen.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Rechtsgrundlagen
§ 34b Gewerbeordnung (GewO)

Aktualisiert am 12.05.2026

https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__34b.html
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